
BEITRITTSERKLÄRUNG 
zum Ortsverein Haus und Grund Bad Hersfeld und Umgebung e.V.

Beitrittserklärung Nr.:

Angabe zum Mitglied:

Vorname und Name Geburtsdatum Beruf

    Eigentum
Telefon

Wohnung (Straße, Postleitzahl und Ort) Fax

       Zur Miete
Mobil

Postanschrift (Straße, Postleitzahl und Ort) E-Mail

Lage des Grundbesitzes 1   (freiwillige Angabe)  

Straße, PLZ, Ort Anzahl Wohnungen mit qm u. derzeitigem Mietzins

Gebäudebeschreibung Baujahr

Lage des Grundbesitzes 2   (freiwillige Angabe)  

Straße, PLZ, Ort Anzahl Wohnungen mit qm u. derzeitigem Mietzins

Gebäudebeschreibung Baujahr

Lage des Grundbesitzes 3   (freiwillige Angabe)  

Straße, PLZ, Ort Anzahl Wohnungen mit qm u. derzeitigem Mietzins

Gebäudebeschreibung Baujahr
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Beitrittserklärung Nr.:

Bankverbindung des   Mitglieds für Lastschrift  

Bankname

IBAN

BIC

Beitragsberechnung

Aufgenommen durch 

Bezeichnung / Beschreibung Einzelpreis Gesamt/Jahr

 Aufnahmegebühr:     bezahlt    Lastschrift

Jahresgrundbeitrag:    Lastschrift

Jahresbeitrag für Juli bis Dezember:

Zu zahlender Betrag:

Beitrag in den nachfolgenden Jahren:

Bankverbindungen des Ortsvereines

Banken IBAN BIC

VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg eG DE63 5329 0000 0000 0042 94 GENODE51BHE

Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg DE67 5325 0000 0000 0069 56 HELADEF1HER

Zusätzliche Angaben

Satzung gelesen:       ja Roland Versicherung:     ja

Newsletter erlauben       ja       nein

        I  nformationen zum Datenschutz   und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten habe ich erhalten,               
‚         gelesen und erkläre dazu meine ausdrückliche Einwilligung.
         Die aktuelle Datenschutzerklärung ist auf der Internetseite www.hausundgrund-hef.de/datenschutz.html einsehbar.

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds

Kenntnisnahme und Genehmigung des Vereinsvorstandes

Bad Hersfeld, Datum Unterschrift / Stempel des Vereins
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
zur Mitgliedschaft im Ortsverein Haus und Grund Bad Hersfeld und Umgebung e.V.

Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 

1. Kontaktdaten verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter

1.1 Verantwortliche Stelle:

Haus und Grund Bad Hersfeld und Umgebung e.V.

1.2 Datenschutzbeauftragter bzw. Verantwortlicher für den Datenschutz (Ansprechpart-
ner):

Der Datenschutzbeauftragte (soweit gesetzlich vorgeschrieben) bzw. der Verantwortliche für den Daten-
schutz sind unter der o. g. Anschrift erreichbar.

Name und Anschrift: Gerhard Heß, zu erreichen unter: Haus und Grund Bad Hersfeld und Umgebung 
e.V.; Simon-Haune-Straße 11; 36251 Bad Hersfeld

2. Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden: 

Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbei-
tet, um insbesondere folgende Zwecke durchzuführen:

 Mitgliederbetreuung durch den Ortsverein 
 Informationen zu Aktivitäten des Haus & Grund-Landesverbandes und des Zentralverbandes Haus 

& Grund Deutschland,
 Veranstaltungen  des  Ortsvereins,  Landesverbandes  und  des  Zentralverbandes  Haus  &  Grund 

Deutschland,
 Haus & Grund-Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Verbänden oder staatlichen Stellen,
 Versand des Mitgliedermagazins,
 sowie sonstige Korrespondenz.

3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur 
Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt 
es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Haus & Grund-Verein und den damit verbun-
denen Dienstleistungsangeboten des Vereins.

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages er-
forderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Arti-
kel 7 DSGVO. 
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4. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Vereinsleben teilnehmen und Dienstleistungen des 
Vereins in Anspruch nehmen, werden insbesondere an folgende Empfänger weitergegeben:

 Verlag (Bezug Verbandsmagazin)
 Bank (Beitragseinzug)

Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an das Kreditin-
stitut des Haus & Grund-Vereins weitergeleitet.

5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer:

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung 
der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere 
zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der 
Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 

6. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraus-
setzungen die nachfolgenden Rechte zu: 

 das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
 das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
 das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
 das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
 das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 
 das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit 

der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 

7. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erho-
ben. 

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Vereinssatzung stimmen die Mit-
glieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer per-
sonenbezogenen Daten im satzungsgemäßen Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Er-
füllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem  
Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist.

 

        Vorstehende Informationen zum Datenschutz und der Verarbeitung meiner personenbezogene 
        Daten habe ich gelesen und erkläre dazu meine ausdrückliche Einwilligung.

Ort, Datum Unterschrift
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S a t z u n g
des Haus & Grund Bad Hersfeld und Umgebung e. V.

§ 1
Name und Sitz
(1)  Die Eigentümerschutz-Gemeinschaft Haus & Grund Bad Hersfeld und Umgebung e. V. – eingetragen im Vereinsregister –, im Folgenden kurz 
Verein genannt, ist die Vertretung der privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in der Stadt Bad Hersfeld und Umgebung.
(2)  Sitz des Vereins ist Bad Hersfeld.
(3)  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Zweck und Aufgaben
(1)  Der Verein bezweckt unter Ausschluss von Erwerbszwecken die Wahrung der gemeinschaftlichen Interessen der privaten Haus-, Wohnungs- 
und Grundeigentümer in Bund, Land und Gemeinde, insbesondere die Förderung der privaten Wohnungswirtschaft. Er hat auch die Aufgabe, seine 
Mitglieder über die das Haus-, Wohnungs- und Grundeigentum betreffenden Vorgänge in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung zu 
unterrichten und sie bei der Wahrnehmung ihrer Belange zu unterstützen.
(2)  Dem Verein obliegt es insbesondere, den Zusammenschluss der privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in seinem Bereich zu bewir-
ken und Einrichtungen zu unterhalten, die der Beratung und Information der Mitglieder sowie ihrer Interessenvertretung dienen.
(3)  Zum Zwecke der Erfüllung der vorgenannten Aufgaben ist der Verein Mitglied des Landesverbandes Haus & Grund Hessen e. V., der Mitglied 
des Zentralverbandes Haus & Grund Deutschland e. V. ist.

§ 3
Mitgliedschaft
(1)  Ordentliche Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, die über Haus-, Wohnungs- und Grundeigentum oder 
über ein ähnliches Recht, z. B. Erbbaurecht, verfügen oder eines der vorgenannten Rechte erstreben. Für Verwalter von Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentum gilt Satz 1 entsprechend.
(2)  Verwalter im Maklerberuf sind ausgeschlossen.
(3)  Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt aufgrund eines schriftlichen und unterschriebenen Aufnahmeantrags, über den der Vereinsvorstand 
entscheidet. Der Vorstand kann die Mitarbeiter der Geschäftsstelle zum Abschluss eines Aufnahmevertrages bevollmächtigen.
(4)  Mitglieder, die sich in hervorragender Weise um das private Haus-, Wohnungs- und Grundeigentum verdient gemacht haben, können auf Vor-
schlag des Vereinsvorstandes von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder können von der Zahlung des 
Mitgliedsbeitrages befreit werden. 

§ 4
Beendigung der Mitgliedschaft
(1)  durch Austritt. Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres zulässig. Er ist spätestens drei Monate vor Jahresschluss schriftlich anzu-
zeigen.
(2)  durch Tod.
(3)  durch Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen.

§ 5
Ausschluss eines Mitglieds
(1)  Der Ausschluss eines Vereinsmitglieds erfolgt auf Beschluss des geschäftsführenden Vereinsvorstandes:
a)   bei Schädigung des Ansehens oder der Belange des Vereins oder des privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentums,
b)   bei Nichterfüllung der dem Mitglied nach der Satzung obliegenden Pflichten, insbesondere der Beitragspflicht.
c)   bei Vorliegen sonstiger wichtiger Gründe.
(2)  Ausschluss und Gründe sind dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Gegen den Ausschluss kann innerhalb von vier Wochen 
Beschwerde, die schriftlich zu begründen ist, erhoben werden. Die Frist beginnt mit der Zustellung der Entscheidung. Über die Beschwerde ent-
scheidet der Vorstandsvorsitzende. Er soll vor seinem Beschluss den Auszuschließenden und einen Vertreter des Vereinsvorstandes hören.
(3)  Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche an den Verein. Die bereits entstandenen oder noch bestehenden Verbindlich-
keiten gegenüber dem Verein werden durch Tod, Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes nicht berührt.

§ 6
Rechte der Mitglieder
(1)  Die Mitglieder haben das Recht, an den Versammlungen des Vereins teilzunehmen und die Rechte auszuüben, die ihnen in der Mitgliederver-
sammlung, bei der Wahl der Vereinsorgane und bei der Verwaltung des Vereinsvermögens zustehen (§ 10 der Satzung). 
(2)  Die Mitglieder können die Einrichtungen des Vereins und dessen Rat und Unterstützung in einem angemessenen Umfang in Anspruch nehmen.
(3)  Für die Vertretung vor Behörden und Gerichten sowie für die Ausfertigung von Schriftsätzen hat das Mitglied die dem Verein oder dessen Ein-
richtungen aus dieser Tätigkeit entstandenen Unkosten und Auslagen nach einem vom Vorstand festzulegenden Verteilerschlüssel zu erstatten.

§ 7
Pflichten der Mitglieder, Beiträge
(1)  Zur Durchführung seiner Aufgaben erhebt der Verein von den Mitgliedern Beiträge, deren Höhe die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des 
Vorstandes beschließt. Im Beitragssatz ist die Bezugsgebühr für die Zeitschrift "Haus und Grund" enthalten.
(2)  Die laufenden Beiträge sind jährlich im Voraus zu zahlen. Dies soll durch das Lastschriftverfahren geschehen. 
(3)  Bei unterjähriger Beendigung der Mitgliedschaft werden Beträge nicht erstattet.
(4)  Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern nicht für die Fahrlässigkeit seiner gesetzlichen Vertreter und Personen, derer er sich zur Erfüllung 
seiner Obliegenheiten bedient, es sei denn, diese hätten schuldhaft gehandelt.

§ 8
Organe
Die Organe des Vereins sind:
1.  die Mitgliederversammlung
2.  der Vereinsvorstand
3.  der Beirat (erweiterter Vorstand)

§ 9
Mitgliederversammlung
(1)  Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Jahr einzuberufen. Ort, Tag und Zeit setzt der Vorsitzende fest. Sie dient der Unterrich-
tung, Aussprache und Beschlussfassung über die Tätigkeit des Vereins zur Erfüllung der ihm gestellten Aufgaben. Ihr obliegen insbesondere
a.   die Wahl des Vereinsvorstandes
b.   die Entgegennahme des Jahres-, Kassen und Revisionsberichtes,
c.   die Erteilung der Entlastung für den Vereinsvorstand,
d.   die Wahl der Rechnungsprüfer,
e.   die Festsetzung der Höhe der Mitgliederbeiträge,
f.   die Ernennung von Ehrenmitgliedern und eines Ehrenvorsitzenden,
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g.   die Änderung der Satzung,
h.   die Auflösung des Vereins,
(2)  Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn
a.   das Interesse des Vereins es erfordert,
b.   ein Zehntel der Mitglieder dieses schriftlich unter Angabe der Gründe vom Vorstand verlangt,
c.   Haus & Grund Hessen, der Landesverband der Hessischen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V., dessen Mitglied der Verein ist, die 
Einberufung einer Mitgliederversammlung unter Angabe von Gründen fordert.
(3)  Die Mitgliederversammlung wird durch ein vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied durch Veröffentlichung der Einladung nebst Tagesordnung 
in der Mitgliederzeitung „Haus und Grund“ mindestens 2 Wochen vorher einberufen. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung einer seiner 
Stellvertreter, leitet die Versammlung; ist kein Vorstandsmitglied anwesend, wählt die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter.
(4)  In der Mitgliederversammlung kann sich jedes Mitglied durch ein anderes Mitglied oder einen persönlichen Angehörigen vertreten lassen. Die 
Vertretungsbefugnis ist schriftlich nachzuweisen. Eine Person kann nicht mehr als eine andere Stimme abgeben.
(5)  Über den Verlauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und vom Protokoll-
führer zu unterschreiben ist.
(6)  Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit, abgesehen von den Vorschriften in den §§ 11 und 12 dieser Satzung. 
Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
(7)  Wahlen erfolgen durch offene Abstimmung, auf Antrag eines Viertels der anwesenden Mitglieder durch Stimmzettel. Gewählt ist, wer mehr als 
die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Erhält niemand diese Mehrheit, so findet Stichwahl zwischen den beiden mit den höchsten 
Stimmzahlen bedachten Bewerbern statt. Ergibt die Stichwahl Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.

§ 10
Vereinsvorstand
(1)  Der Vereinsvorstand besteht aus dem Vorsitzenden, zwei Stellvertretern, dem Kassenführer und dem Schriftführer als geschäftsführenden 
Vorstand und dem erweiterten Vorstand, Beirat genannt, welchem 2 bis 4 Mitglieder angehören. Der Vereinsvorstand wird von der Mitgliederver-
sammlung gewählt.
(2)  Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt drei Jahre. Sie endet jedoch erst mit der Neu- oder Wiederwahl.
(3)  Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes während der Amtszeit kann der Vereinsvorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung kommis-
sarisch eine Zuwahl vornehmen. Scheidet zwischen zwei ordentlichen Mitgliederversammlungen die Hälfte der Vorstandsmitglieder aus, so ist in der 
innerhalb von 6 Wochen einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlung eine Ersatzwahl vorzunehmen. 
(4)  Dem Vereinsvorstand obliegen die Leitung des Vereins und die Verwaltung des Vereinsvermögens gemäß den Beschlüssen der Mitgliederver-
sammlung. Insbesondere hat er alle Maßnahmen zu treffen, die zur Erfüllung der Aufgaben des Vereins erforderlich sind. Des Weiteren kann der 
Vorstand mit Mehrheitsbeschluss für Dienstleistungen durch die Geschäftsstelle Gebühren dem Grunde und Höhe nach festlegen und ändern. Dies 
soll in einer Gebührenordnung geschehen.
(5)  Der Vereinsvorstand tritt nach Bedarf zusammen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Seine 
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Der Vereinsvorstand 
wird vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Er ist einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der 
Vorstandsmitglieder dieses verlangt.
(6)  Der gesetzliche Vorstand im Sinne des § 26 BGB wird durch den Vorsitzenden und seine Stellvertreter gebildet:
a.   Jeder von ihnen ist nach außen zur Einzelvertretung befugt. 
b.   Im Innenverhältnis sind die Stellvertreter nur bei Verhinderung des Vorsitzenden zur Vertretung befugt. 
c.   Die Vertretung darf nach innen aber nur erfolgen, wenn die Verhinderung angezeigt ist oder ein sonstiger dringender objektiver Hinderungsgrund 
vorliegt und der Vorsitzende an der Anzeige gehindert ist.
(7)  Der 1.Vorsitzende erhält eine angemessene jährliche Vergütung. Die Höhe der Vergütung beträgt 500,- € pro Kalenderjahr bzw. ggf. zeitanteilig 
bei Beginn und Ende der Tätigkeit. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung ermächtigt, die Höhe der Vergütung des 1. Vorsitzenden 
durch Mehrheitsbeschluss zu ändern.
(8)  Durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit kann auch den übrigen Mitgliedern des Vorstandes eine angemessene 
Vergütung gewährt werden.
(9)  Vorstandsbeschlüsse können auch im Umlaufverfahren in Textform gem. § 126 b BGB gefasst werden. Der Beschlussantrag wird vom 1 Vorsit-
zenden, im Falle seiner Verhinderung von einem Stellvertreter, an die übrigen Vorstandsmitglieder in Textform gem.§ 126 b BGB versendet. Der 
Versender bestimmt eine angemessene Erklärungsfrist (mindestens 1 Woche). Der Beschluss kommt zu Stande, wenn innerhalb der Erklärungsfrist 
die Mehrheit der Vorstandsmitglieder dem Beschlussantrag zustimmt.

§ 11
Satzungsänderung
(1)  Änderungen dieser Satzung bedürfen einer Drei-Viertel-Mehrheit der Mitgliederversammlung. Ein Beschluss über die Satzungsänderung ist nur 
möglich, wenn in der Einladung zur Mitgliederversammlung die Änderungsanträge bekannt gegeben wurden. 
(2)  Der Vorstand ist ermächtigt, Änderungen, die nur die Fassung der Satzung betreffen, zu beschließen.
(3)  Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so erfolgt innerhalb von sechs Monaten die Einberufung einer neuen Mitgliederversammlung, die 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vertreter der Mitglieder mit Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen die Satzungsänderung 
beschließen kann. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen.

§ 12
Auflösung des Vereins
(1)  Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Der Auflösungsantrag kann vom Vereinsvorstand der Mitglie-
derversammlung unterbreitet werden. Der Antrag kann auch von mindestens der Hälfte der Mitglieder gestellt werden.
(2)  Vor der Beschlussfassung ist der in § 2 Abs. 3 bezeichnete Landesverband gutachtlich zu hören; sein Gutachten ist der beschließenden Ver-
sammlung vorzulegen.
(3)  Die Auflösung findet nur statt, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist und drei Viertel der Anwesenden ihre Zustimmung ertei-
len. Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, so muss innerhalb von acht Wochen eine neue Mitgliederversammlung einberufen werden, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen mit Dreiviertel-Mehrheit die Auflösung beschließen kann.
(4)  Im Falle der Auflösung findet eine Liquidation statt, die der zuletzt amtierende Vereinsvorsitzende als Liquidator durchzuführen hat. Über die 
Verteilung des nach Bestreitung der Verpflichtungen des Vereins vorhandenen Vermögens beschließt die Mitgliederversammlung.

§ 13
Gerichtsstand
Zuständig für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Verein und den Mitgliedern ist das zuständige Amtsgericht, bei dem der Verein im Vereinsre-
gister eingetragen ist.

§ 14
Datenschutzregelung
(1)  Mit dem Vereinsbeitritt nimmt der Verein für die Erfüllung der Vereinsaufgaben und die Durchführung der Mitgliedschaft notwendigen persönli -
chen Daten im gesetzlich zulässigen Umfang auf. 
(2)  Diese persönlichen Informationen werden von dem Verein verarbeitet (Speicherung, Veränderung, Übermittlung, Löschung). Jedem Vereinsmit-
glied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausge-
hende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist.
(3)  Der Verein trägt dafür Sorge, dass die personenbezogenen Daten des Mitglieds durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
vor unbefugter Kenntnisnahme Dritter geschützt werden.
(4)  Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften das Recht Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfän-
ger, den Zweck und die Dauer der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.
(5)  Die personenbezogenen Daten werden, soweit sie nicht zur Durchführung der Mitgliedschaft oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten des Ver-
eins benötigt werden, gelöscht.

Die Satzung wurde angenommen in der Mitgliederversammlung am 29.04.2024 mit dem gleichzeitigen Beschluss, die Satzung vom 25.04.2018 au-
ßer Kraft zu setzen. 



SEPA Basis-Lastschriftmandat 

für die Beitrittserklärung im Ortsverein Haus und Grund Bad Hersfeld und Umgebung e.V.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 75 HuG 00000 210 952 

SEPA Basis–Lastschriftmandat 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen 
Haus & Grund Bad Hersfeld und Umgebung e.V. Zahlungen von meinem / unserem Konto 
mittels Lastschrift wiederkehrend einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein /  weisen wir unser Kreditinstitut  an, die von  Haus & Grund Bad 
Hersfeld und Umgebung e.V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: 
Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem /  unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vorname und Name (Kontoinhaber) Kreditinstitut

Straße und Hausnummer BIC

Postleitzahl und Ort IBAN 

Land 

Wir informieren Sie darüber, dass wir den Mitgliedsbeitrag für dieses Jahr in den nächsten Ta-
gen von Ihrem o.a. Konto einziehen werden, danach jährlich wiederkehrend, 
beginnend am: 

Fällt der Belastungstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich der Fällig-
keitstag auf den folgenden Geschäftstag Ihrer Bank. Dieses Lastschriftmandat wird durch die 
o.a. Mandatsreferenz und unsere Gläubiger-Identifikationsnummer gekennzeichnet.

 Informationen zum Datenschutz und der Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten habe ich erhalten, gelesen und erkläre dazu meine ausdrückliche Einwilligung.

Ort, Datum Unterschrift 

Haus und Grund Bad Hersfeld und Umgebung e.V.
Simon-Haune-Str. 11, 36251 Bad Hersfeld
Impressum: www.  hausundgrund-hef.de  

T: +49 6621 - 2453 o. 620012
F: +49 6621 - 640480
M: info@  hausundgrund-hef  .de  
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             Zustimmung
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